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Grundsätze für die Rasse des Pfalz- Ardenner Kaltblutes gemäß der VO (EU) 

2016/1012 Anhang I, Teil 2 und 3. 

Der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V., Pferdezentrum, 67816 Standenbühl ist 

die Organisation, die im Sinne der Vorgaben der EU das Zuchtbuch über den Ursprung der 

Rasse „Pfalz-Ardenner Kaltblut“ führt. Die Grundsätze werden auf www.pferdezucht-rps.de 

veröffentlicht. 

Die Grundsätze der Zucht der Rasse Pfalz- Ardenner- Kaltblut sind für Filialzuchtbücher 
verbindlich und sind auf www.pferd-aktuell.de/zvo/zucht-verbands-ordnung-zvo veröffentlicht. 
 

1. Abstammungsaufzeichnung/Angaben im Zuchtbuch: 

Angaben zum Pferd (gemäß VO (EU) 2021/963) 
Die Identifizierung muss gemäß DVO (EU) 2021/963 erfolgen. Es sind mindestens folgende 
Angaben im Zuchtbuch zu machen: 
Rasse, Geschlecht, Name, UELN, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Farbe und 
Abzeichen, Kennzeichnung (Transponder und ggf. Rasse- und Nummernbrand), Abteilung 
und Klasse des Zuchtbuches, Name und Anschrift des Züchters sowie des Eigentümers oder 
des Tierhalters 
 
Angaben zu den genetischen Eltern und mindestens vier weiteren Vorfahrengenerationen 
(soweit vorhanden) 
Name, UELN, Geschlecht, Farbe und Abzeichen, Rasse, Kennzeichnung (Transponder und 
ggf. Rasse- und Nummernbrand), Abteilung und Klasse des Zuchtbuches, Name des Züchters 
 

2. Kennzeichnung von Equiden 

Die Identifizierung und Kennzeichnung der Equiden erfolgt gemäß der DVO (EU) 2021/963. 
Zusätzlich zum Transponder wird für jedes Pferd der Rasse Pfalz- Ardenner Kaltblut das 
Abzeichen-Diagramm im Equidenpass ausgefüllt. 
Zusätzlich zum Transponder können Fohlen am linken Oberschenkel einen Schenkelbrand 
(Zuchtbrand plus Nummernbrand) erhalten. 

 

3. Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale 

Allgemeines Zuchtziel ist die Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger 
Beibehaltung der genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der 
Selektionskriterien angestrebt wird. 
Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und 
somit die Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Maßnahmen 
und Aktivitäten, die diesem Ziel dienlich sind. 
Das Pfalz- Ardenner Kaltblut ist ein vielseitig verwendbares, leichtes bis mittelschweres Zug- 

und Fahrpferd für alle Zwecke: Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Fahrsport und Freizeit 

einschl. Freizeitreiten. Auf Umgänglichkeit, Ausgeglichenheit und Leistungsbereitschaft sowie 

Leistungsfähigkeit wird besonderer Wert gelegt. 

 

4. Eigenschaften und Hauptmerkmale 

Rasse   Pfalz-Ardenner Kaltblut 

Herkunft   Ursprünglich entstanden aus Importen aus Elsas und 

Lothringen sowie geringen Importen aus Bayern. 

Hauptverbreitungsgebiet des Pfalz-Ardenners war das 
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ehemalige Pfälzer Zuchtgebiet im Süden des heutigen 

Rheinland-Pfalz. 

Größe   ca. 152 bis 162 cm 

Farben Füchse, Braune, Rappen, Schimmel (Rapp-, Braun- und 

Fuchsschimmel) 

Gebäude  

   Kopf ausdrucksvoller Kopf mit breiter Stirn und freundlichem 

Auge 

   Hals  geschwungen, gut aufgesetzt, genügend 

Ganaschenfreiheit 

   Körper  mittelrahmig, muskulös, Brust mit guter Breite, gute 

Gurtentiefe, gut gelagerte Schulter, gut bemuskelte 

Kruppe 

   Fundament trocken, korrekt und ohne üppigen Beinbehang;  

Bewegungsablauf    

Schritt    im klaren Takt und gutem Raumgriff, fleißig  

Trab lockere Bergaufbewegung mit guter Schulterfreiheit und 

schwingendem Rücken bei guter Hinterhandtätigkeit 

Galopp             m klaren Takt bei guter Hinterhandtätigkeit, schwungvoll 

 

Einsatzmöglichkeiten  land- und forstwirtschaftliches Arbeitspferd, 

Freizeitpferd, das neben seiner Eignung zum Ziehen 

und Fahren auch eine für den Kaltblüter besondere 

Eignung zum Freizeitreiten besitzt. 

Besondere Merkmale gutes Temperament, Umgänglichkeit, Fleiß und 

Leistungsbereitschaft, Freizeitreiteignung 

 

5.   Selektionsmerkmale 
Für die Eintragung in das Zuchtbuch (außer Fohlenbuch und Anhang) werden nachfolgende 

Selektionsmerkmale der äußeren Erscheinung unter besonderer Berücksichtigung des 

Bewegungsablaufes bewertet (Leistungsprüfung Exterieur): 

Selektionsmerkmale der äußeren Erscheinung: 

1.  Typ (Rasse- und Geschlechtstyp) 
2.  Körperbau 
3.  Korrektheit (Fundament und Gang) 
4.   Schritt  
5. Trab 
6. Galopp (bei Stuten: sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst) 
7. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Zug- und Fahrpferd) 
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Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten 

Selektionsmerkmale. Die Bewertung erfolgt in ganzen/halben Noten nach dem, in der 

Satzung unter Nummer B.15 (Grundbestimmungen zur Bewertung von Zuchtpferden), 

erläuterten System. 

Darüber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert: 

1) Gesundheit 
2) Interieur 
3) Zug- und Fahranlage 

 
 
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach folgendem Notensystem in ganzen und/oder halben 
Noten. 
 

10 = ausgezeichnet  5 = genügend 
 9 = sehr gut   4 = mangelhaft 
 8 = gut    3 = ziemlich schlecht 
 7 = ziemlich gut   2 = schlecht  
 6 = befriedigend   1 = sehr schlecht 

 

Abweichende, jedoch vergleichbare, Bewertungssysteme für die Selektionsmerkmale können 
angewandt werden, sofern eine gleichwertige Zuchtbucheintragung sichergestellt ist. 
 

    6.  Zuchtmethode 
Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Zuchtbuch ist offen für 
Kaltblutpferde anderer Rassen, deren Einbeziehung zur Erreichung des Zuchtzieles förderlich 
ist. Am Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, die im Zuchtbuch (außer 
Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind. 
 
Pfalz-Ardenner Kaltblutpferde sind Anpaarungsprodukte von Kaltblutrassen untereinander 
oder Nachkommen von eingetragenen Zuchtpferden der zugelassenen Rassen, sofern diese 
Zuchtpferde in das Zuchtbuch des Pfalz-Ardenner Kaltblutes eingetragen sind. Die für die 
Rasse des Pfalz-Ardenner Kaltblutes zugelassenen Rassen (Stuten bzw. Hengste) erhalten 
einen entsprechenden Vermerk in der Tierzuchtbescheinigung.  
Folgende Rassen sind zugelassen, sofern die Pferde dem Zuchtziel entsprechen: 

 Ardenner 

 Bretone 

 Comtois 

 Süddeutsches Kaltblut 

 Rheinisch Deutsches Kaltblut 

 Schwedischer Ardenner 
 
Hengste dieser zugelassenen Rassen sind nur dann zugelassen und können eingetragen 
werden, wenn sie die Anforderungen des Hengstbuches I erfüllen. Stuten können nur dann 
eingetragen werden, wenn sie den Anforderungen des Stutbuches I oder II genügen. 
 
Bei der Hereinnahme der oben genannten Rassen ist dem Erhalt der rassespezifischen 
Merkmale des Pfalz-Ardenner Kaltblutes in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Ab dem 
Geburtsjahrgang 2008 muss ein Pfalz-Ardenner Kaltblutpferd mindestens ein Elternteil der 
Rasse Pfalz-Ardenner Kaltblut vorweisen. Anpaarungen von zugelassenen Rassen unter- und 
miteinander (außer der Rasse des Pfalz- Ardenner Kaltbluts) sind ab 20077 nicht zugelassen 
und führen nicht zu Nachkommen, die im Zuchtbuch der Rasse Pfalz-Ardenner Kaltblut 
eingetragen werden können. 
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7.       Unterteilung des Zuchtbuches und Anforderungen für die 
Eintragung in das Zuchtbuch 

Das Zuchtbuch der Rasse Pfalz- Ardenner Kaltblut besteht aus der Hauptabteilung (HA) und 
der Zusätzlichen Abteilung (Vorbuch) und gliedert sich in die Klassen Hengstbuch I, 
Hengstbuch II, Anhang für Hengste, Fohlenbuch für Hengste, Stutbuch I, Stutbuch II, Anhang 
für Stuten, Fohlenbuch für Stuten und Vorbuch für Stuten. 
 
Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) eingetragen werden frühestens im 3. 

Lebensjahr Hengste, 

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen 
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 

 deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung mittels DNA-
Profil bestätigt wurde bzw. deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der 
Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zuchtverband 
bestätigt wurde, 

 die auf einer Sammelveranstaltung (Körung) des Zuchtverbandes mindestens die 
Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal 
unterschritten wurde, 

 die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die 
Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen, sowie keine gesundheitsbeeinträchtigenden 
Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen, 

 die die Hengstleistungsprüfung nach abgeschlossen haben. 
 
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste,  

 die gemäß (11.3.1.1) in einer Hengstleistungsprüfung im Feld oder in vergleichbaren 
Prüfungen gemäß Tierzuchtgesetz eine gewichtete Endnote von 6,5 und besser erzielt 
haben, wobei keiner der Merkmalsblöcke unter 5,0 liegen darf. 

 
Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedingung 
vorläufig eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
sie ihren 4. Geburtstag haben, ablegen. Hengste, die die Eigenleistungsprüfung zu einem 
späteren Zeitpunkt ablegen, können auf Antrag wieder eingetragen werden. 
 
(Weitere Informationen zu den Leistungsprüfungen sind auf der Internetseite www.pferd-
leistungspruefung.de zu finden.) 
 
 
Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste, 

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse (außer Fohlenbuch und Anhang) 
eingetragen sind, 

 deren Identität überprüft worden ist, 

 deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung mittels DNA-
Profil bestätigt wurde bzw. deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der 
Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zuchtverband 
bestätigt wurde, 

 die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die 
Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen, sowie keine 
gesundheitsbeeinrtächtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen.  

 
 
Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden 
eingetragen werden,  

 wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der  

file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-daten/Groups/Zucht/ZVO/2016-5%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202016/Dateien/E%20Gesetzliche%20Grundlagen/Tierschutzgesetz.doc
http://www.pferd-leistungspruefung.de/
http://www.pferd-leistungspruefung.de/
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Hauptabteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden, 

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 

 deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung mittels DNA-
Profil bestätigt wurde bzw. deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der 
Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zuchtverband 
bestätigt wurde, 

 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung mindestens 
eine Gesamtnote von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem 
Selektionsmerkmal unterschritten wurde, 

 die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die 
Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen, sowie keine gesundheitsbeeinträchtigenden 
Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden Hengste eingetragen, 

 deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse und 

 die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen. 
 
Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt ohne erneuten 
Antrag, wenn von diesen Nachkommen registriert werden.  
 
Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,  

 die identifiziert wurden, 

 deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse. 

 
Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen 
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 

 die auf einer Sammelveranstaltung des Zuchtverbandes mindestens die Gesamtnote 
6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten 
wurde, 

 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) 
aufweisen. 

 
Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen 
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 

 deren Identität überprüft worden ist, 

 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) 
aufweisen. 

 

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden 
eingetragen werden,  

 wenn die Anhang-Vorfahren über eine Generation mit Zuchtpferden aus der 
Hauptabteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden, 

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 

 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 6,0 
erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten 
wurde, 

file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste


Grundsätze für Pfalz- Ardenner Kaltblüter 

Pferdezuchtverband Rheinland- Pfalz- Saar e.V. (Stand 23.10.2023) 6 / 6 

 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) 
aufweisen. 
 

Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)‘ 
Es werden Stuten eingetragen, 

 deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse und 

 die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen 
 
Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt ohne erneuten 
Antrag, wenn von diesen Nachkommen registriert werden.  
 
Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,  

 die identifiziert wurden 

 deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse. 

 
Vorbuch (Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

 die nicht in eine der vorstehenden Klassen für Stuten des Zuchtbuches eingetragen 
werden können, aber dem Zuchtziel des Pfalz-Ardenner Kaltblutes entsprechen, 

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 

 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 5,0 
erreichen, 

 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) 
aufweisen. 

 
 

8.   Einsatz von Reproduktionstechniken 
Künstliche Besamung  
In der künstlichen Besamung dürfen nur Hengste eingesetzt werden, die auf einer 
Sammelveranstaltung (Körung) des Zuchtverbandes die entsprechende Mindestgesamtnote 
erhalten haben. 
 
Embryotransfer 
Spenderstuten dürfen nur für einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie im Stutbuch I 
eingetragen sind. 
 
Klonen 
Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulässig. Klone und ihre Nachkommen 
können nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am 
Zuchtprogramm ausgeschlossen. 
 

9.    Berücksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer 
Variationen bzw. Besonderheiten 

Hengste sind nur im Hengstbuch I und II sowie und Stuten nur im Stutbuch I und II sowie 
Vorbuch eintragungsfähig, wenn sie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale 
aufweisen (Anlage 1).  
Sofern genetische Defekte und genetische Besonderheiten bekannt sind und im 
Zuchtprogramm Berücksichtigung finden (gemäß Anlage 1), sind sie in 
Tierzuchtbescheinigungen anzugeben und entsprechend der VO (EU) 2016/1012 zu 
veröffentlichen. 
 
 

file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste

